
 
 

Ordnung des Fachbereichs 02 zur Änderung der Ordnungen für die Prüfung 

im Bachelorstudiengang Sport & Sportwissenschaft,  

im Masterstudiengang Sportwissenschaft, 

in den Masterstudiengängen Sport Science – Movement und Wellbeing,  
Sportwissenschaft – Gesundheitsförderung und Therapie durch Sport und  
Sportwissenschaft – Internationales Sportmanagement, 

im Bachelorstudiengang Psychologie, 

im Bachelorstudiengang Psychologie & Psychotherapie, 

in den Masterstudiengängen Psychologie – Rechtspsychologie, Psychologie– 
Human Factors, Psychologie – Kindheit & Jugend, Psychologie – Arbeits- und-
Organisationspsychologie, Psychologie – Klinische Psychologie und Psycho-
therapie  

im Masterstudiengang Journalismus, 

im weiterbildenden Masterstudiengang Programm- und Redaktionsmanage-
ment, 

im Masterstudiengang Transnationaler Journalismus sowie 

im trinationalen Masterstudiengang European Studies 

vom 28. März 2022 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,  
Nr. 02/2022, S. 123) 

 
berichtigt am 31.03.2023 

(Veröffentlichungsblatt 03/2023, S. 163) 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes (Hoch-
SchG) vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 
2021 (GVBl. S. 453), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 02 am 2. Februar 
2022 die vorliegende Ordnung beschlossen. Diese hat der Präsident der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz mit Schreiben vom 15. März 2022, Az.: 03/02/02/01/00-053 genehmigt. Sie 
wird hiermit bekannt gemacht. 

 
Artikel 1 

4. Änderung der Ordnung für die Prüfung im 
 Bachelorstudiengang Sport & Sportwissenschaft 

Die Ordnung des Fachbereichs 02: Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Bachelorstudiengang „Sport & Sportwissen-
schaft“ vom 09.06.2009 (StAnz S. 1122), zuletzt geändert mit Ordnung vom 13.07.2016 (Ver-
öffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 09/2016, S. 675), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 



 
 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 



 
 

nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: 

Modul 2 „Bewegung und Training“ KG Labor- und Medienpraktikum 

Modul 5b „Erziehung und Bildung im 
und durch Sport“ 

LSt Lehrpraktische Studien 

Modul 6 „Individualsportarten I: Kom-
positorische Sportarten“ 

S mit integrierter Ü Fachdidaktik Tur-
nen 1 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik Tur-
nen 2 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik Be-
wegungskünste 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik Tanz 
1 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik Tanz 
2 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik Gym-
nastik 

Modul 7a „Individualsportart II: 
Schwimmen (Bewegen im Wasser)“ 

S mit integrierter Ü Fachdidaktik 
Schwimmen 1 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik 
Schwimmen 2 

Modul 7b „Individualsportart III:  
Leichtathletik (Laufen, Springen, Wer-
fen)“ 

S mit integrierter Ü Fachdidaktik 
Leichtathletik 1 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik 
Leichtathletik 2 

Modul 8 „Große Ballspiele“ S mit integrierter Ü Fachdidaktik 1. 
Sportspiel 1 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik 1. 
Sportspiel 2 



 
 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik 2. 
Sportspiel 1 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik 2. 
Sportspiel 2 

Modul 9 „Weitere Ballsportarten/Integ-
rative Sportspielvermittlung/Kleine 
Spiele“ 

S mit integrierter Ü Fachdidaktik Sport-
spiel 1 

 S mit integrierter Ü Fachdidaktik Sport-
spiel 2 

 S mit Ü Kleine Spiele 

Modul 10 „Weitere Sportarten und 
Themenfelder der Sportwissenschaft“ 

S mit integrierter Ü Sportart/Themen-
feld 1.1 

 S mit integrierter Ü Sportart/Themen-
feld 1.2 

 S mit integrierter Ü Sportart/Themen-
feld 2.2 im Rahmen einer Kompaktver-
anstaltung 

„Berufsfelderfahrung“ P Achtwöchiges Praktikum 

“ 

Artikel 2 
5. Änderung der Ordnung für die Prüfung im  

Masterstudiengang Sportwissenschaft 

Die Ordnung des Fachbereichs Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Masterstudiengang Master of Science „Sportwis-
senschaft“ vom 23.05.2012 (StAnz S. 1154), zuletzt geändert mit Ordnung vom 29.03.2016 
(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 03/2016, S. 312), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 



 
 

zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen:  



 
 

Keine“ 

 
Artikel 3 

2. Änderung der Ordnung für die Prüfung in den Masterstudiengängen  
Movement und Wellbeing,  

Sportwissenschaft – Gesundheitsförderung und Therapie durch Sport und  
Sportwissenschaft – Internationales Sportmanagement 

 
Die Ordnung des Fachbereichs Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz für die Prüfung in den Masterstudiengängen Sport Science – Move-
ment und Wellbeing, Sportwissenschaft – Gesundheitsförderung und Therapie durch Sport 
und Sportwissenschaft – Internationales Sportmanagement vom 30.07.2018 (Veröffentli-
chungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 09/2018, S. 629), zuletzt geändert 
mit Ordnung vom 25.10.2021 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Nr. 12/2021, S. 509), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 



 
 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang zu den §§ 2, 5, 6, 11-15, Nr. 1, Buchst. D, Modul 2A wird in der Zeile Prü-
fungsleistung die Angabe „(60 Minuten)“ in die Angabe „(80 Minuten)“ geändert. 

 

Artikel 4 
3. Änderung der Ordnung für die Prüfung im Bachelorstudiengang Psychologie 

Die Ordnung des Fachbereichs 02 Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Bachelorstudiengang B. Sc. Psychologie vom 
11.02.2011 (StAnz S. 460), zuletzt geändert mit Ordnung vom 16.11.2017 (Veröffentlichungs-
blatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 15/2017, S. 723), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 



 
 

Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

d) Absatz 7 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

e) Absatz 12 wird eingefügt: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 



 
 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 

2. Im Anhang, Buchstabe B wird nach der Tabelle der Prüfungsleistungen und Übersicht 
der Module folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: keine“ 

 

Artikel 5 
1. Änderung der Ordnung für die Prüfung im  

Bachelorstudiengang Psychologie & Psychotherapie 

Die Ordnung des Fachbereichs 02 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung 
im Bachelorstudiengang Psychologie & Psychotherapie vom 10.06.2020 (Veröffentlichungs-
blatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 07/2020, S. 329) wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 



 
 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: 

Modul I Experimentalpsychologisches 
Praktikum 

Ü Datenerhebung, Auswertung und 
Präsentation 

 PS Projektseminar Experimentalde-
sign und Durchführung 

 Versuchsteilnahme 

Modul K Diagnostik S Diagnostische Verfahren und Metho-
den 



 
 

 S Sprache und Interaktion 

Modul P Evaluation & Forschungsme-
thode 

PS Projektseminar Bachelorarbeit 

Modul S Berufsqualifizierende Tätig-
keit I 

PS Psychotherapeutische Praxis I: 
Fallkonzeptualisierung 

 PS Psychotherapeutische Praxis II: 
Begleitung und Dokumentation von 
Psychotherapie“ 

Modul Q Praktikum Orientierungspraktikum 
Forschungs-/Berufspraktikum 

 

 

Artikel 6 
1. Änderung der Ordnung für die Prüfung in den Masterstudiengängen Psychologie – 
Rechtspsychologie, Psychologie – Human Factors, Psychologie – Kindheit & Jugend, 

Psychologie – Arbeits- und Organisationspsychologie, Psychologie – Klinische 
Pschologie und Psychotherapie 

Die Ordnung des Fachbereichs 02 Sozialwissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für die Prüfung in den Masterstudiengängen Psychologie – Rechtspsychologie, Psycho-
logie – Human Factors, Psychologie – Kindheit & Jugend, Psychologie – Arbeits- und Organi-
sationspsychologie, Psychologie – Klinische Psychologie und Psychotherapie vom 27.02.2020 
(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 02/2020, S. 145, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 



 
 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Prüfungs- 
und Studienleistungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüg-
lich über die von den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie dar-
über, welche Studierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen ha-
ben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: 

Modul F Projektarbeit Forschung in 
der Rechtspsychologie [Research in 
Legal Psychology] 

Versuchsteilnahme 

 PS Projektarbeit Rechtspsychologie 



 
 

Modul F Projektarbeit Klinische Psy-
chologie [Project Seminar Clinical 
Psychology] 

PS Propädeutikum 

 Versuchsteilnahme 

 S Projektseminar 

Modul F Projektarbeit Kindheit & Ju-
gend [Theory and Research Project: 
Childhood & Adolescence] 

Versuchsteilnahme 

 PS Projekt 

Modul F Projektarbeit Human Factors 
[Research in Human Factors] 

S Human-Factors Methoden 

 Versuchsteilnahme 

 PS Projekt Human Factors 

Modul F Projektarbeit Arbeits- und Or-
ganisationspsychologie [Theory and 
Research Project: Work and Organi-
zational Psychology] 

S Propädeutik 

 Versuchsteilnahme 

 PS Projektarbeit 

Modul J Abschlussmodul PS Kolloquium Masterarbeit” 

Modul H  Forschungs-/Betriebs-/Berufspraktikum 
 

Artikel 7 
3. Änderung der Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang Journalismus 

Die Ordnung des Fachbereichs 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Masterstudiengang Journalismus vom 
26.06.2012 (StAnz S. 1529), zuletzt geändert mit Ordnung vom 12.08.2019 (Veröffentlichungs-
blatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 09/2019, S. 354), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 



 
 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 



 
 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: keine“ 

 

Artikel 8 
1. Änderung der Ordnung für die Prüfung im weiterbildenden Masterstudiengang  

Programm- und Redaktionsmanagement 

Die Ordnung des Fachbereichs 02 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung 
im weiterbildenden Masterstudiengang Programm- und Redaktionsmanagement vom 
02.09.2020 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 08/2020, 
S. 487) wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 



 
 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann nur zweimal bei erneuter Anmeldung zur 
Lehrveranstaltung wiederholt werden und auch nur dann, wenn die Lehrveranstal-
tung erneut angeboten wird.“ 

2. Im Anhang 1 wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: keine“ 

 

 

Artikel 9 
1. Änderung der Ordnung für die Prüfung im  

Masterstudiengang Transnationaler Journalismus 

Die Ordnung des Fachbereichs 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Masterstudiengang „Transnationaler Journa-
lismus“ vom 12.08.2019 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Nr. 09/2019, S. 439) wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 



 
 

Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-



 
 

staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann höchstens einmal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang 1 wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: keine“ 

 

Artikel 10 
4. Änderung der Ordnung für die Prüfung im  

trinationalen Masterstudiengang European Studies 

Die Ordnung des Fachbereichs 02 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung 
im trinationalen Masterstudiengang „European Studies“ vom 26.04.2013 (StAnz S. 826), zu-
letzt geändert mit Ordnung vom 11.12.2018 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Nr. 04/2018, S. 985), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätz-
lich der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 sowie die aktive 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein 
Nachweis der aktiven Teilnahme erforderlich, Ausnahmen sind im Anhang gere-
gelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. B. aus dem Lesen 
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, Erstel-
len von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und 
Umfang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen.“ 

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als 
Prüfungsvoraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann ver-
langt werden, wenn diese erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung 
zu erreichen. Dies ist der Fall bei praktischen Übungen, Praktika und Exkursio-
nen.  

Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine Anwesenheit gefordert werden kann, 
sind:  

• Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

• fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 
Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 



 
 

• sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 
Fremdsprache abzielen 

• Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemein-
same Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele dar-
stellen wie bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (For-
schungs)projekte 

• Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-
ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-
tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-
rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

• Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen 
usw. sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund ste-
hen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, 
sind im Anhang gekennzeichnet. 

Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, wenn die o-
der der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Ver-
anstaltungsstunden im Semester, versäumt hat. In begründeten Einzelfällen kön-
nen Ausnahmen zugelassen werden.“ 
 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2) unmittelbar 
nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch die Namen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mitzuteilen, die im Falle von anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltungen an diesen nicht regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Studienleis-
tungen zu erbringen sind, wird der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von 
den Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Stu-
dierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben.“ 

e) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Eine anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltung, an der ohne von der bzw. dem 
für die Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entschuldigung nicht re-
gelmäßig teilgenommen wurde, kann zweimal wiederholt werden.“ 

2. Im Anhang 1 wird nach dem Modulplan folgender Abschnitt angefügt: 

„Anwesenheitspflicht gemäß § 5 Abs. 5 besteht in den folgenden Lehrveranstaltun-
gen: keine“ 

 

  



 
 

Artikel 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft.  
 
Mainz, den 28. März 2022 
 
 
Der Dekan 
des Fachbereichs 02 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Gregor Daschmann 


